
BV/03/25-195 
Beschlussvorlage 
öffentlich 

 

 
 
 

Gemeinde Groß Stieten 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 

Abwägungs- und Feststellungsbeschluss 

Organisationseinheit: 

Bauamt 
Datum 

10.11.2025 
 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr 
und Umwelt Groß Stieten (Entscheidung) 26.11.2025 Ö 

Gemeindevertretung Groß Stieten (Entscheidung) 17.12.2025 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
 

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Stieten hat die während der Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zur 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes vorgebrachten Stellungnahmen mit folgendem Ergebnis 
geprüft: s. Anlage.  

 
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, den Behörden und den sonstigen Trägern 

öffentlicher Belange, die Stellungnahmen abgegeben haben, das 
Abwägungsergebnis mitzuteilen. 

 
3. Die Gemeindevertretung Groß Stieten beschließt die 2. Änderung des 

Flächennutzungsplanes in der vorliegenden Fassung. Die Begründung zur 2. 
Änderung des Flächennutzungsplanes wird in der vorliegenden Fassung gebilligt. (s. 
Anlage) 

 
4. Der Bürgermeister wird beauftragt, die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes dem 

Landkreis Nordwestmecklenburg zur Genehmigung vorzulegen.  
 
Anlage:  
2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung und Abwägung, 
Bearbeitungsstand vom 05.11.2025. 
 
Sachverhalt 
Begründung: 

 
Die vorliegende 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Zusammenhang mit der 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „An der Wirtschaftsstraße“ notwendig. Zielsetzung 
ist die Schaffung einer gemischten Nutzung nördlich der Wirtschaftsstraße und östlich der B 
106 (An der Chaussee) auf der Fläche der ehemaligen Wohnungsgärten in Groß Stieten. 

 
Der Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am 23.04.2025 von der 
Gemeindevertretung gebilligt und die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung im Zeitraum 
Ende Mai bis Anfang Juli 2025 durchgeführt. Die vorliegenden Stellungnahmen wurden in die 
Abwägungstabelle eingestellt. 
Von Seiten der Öffentlichkeit sowie der Nachbargemeinden wurden keine Stellungnahmen 



abgegeben. Folgende Hinweise der Behörden wurden in die Planung aufgenommen: 
 
- Aus landesplanerischer Sicht wurde mitgeteilt, dass das Vorhaben mit den 

Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist.  
- Die Zweckbestimmung für das Sondergebiet wird von „Tierhaltung“ 

konkretisiert in „Tierhaltung mit Wohnen und Beherbergung“. 
 Wasserrechtliche Belange aufgrund der Lage innerhalb der 
Trinkwasserschutzzone IIIB stehen der Ausweisung der gewerblichen 
Bauflächen nicht entgegen. Mit dem wasserrechtlichen Bescheid wurde die 
Befreiung von Verboten und Nutzungsbeschränkungen der Festlegungen der 
Anlage 3 Ziffer 6.2 der Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) Dorf 
Mecklenburg für die Ausweisung des Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde 
Groß Stieten erteilt. 

 
Für die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes kann der abschließende Beschlussgefasst 
werden.  
Nach dem Feststellungsbeschluss ist die 2. Änderung beim Landkreis Nordwestmecklenburg 
zur Genehmigung einzureichen. Die Erteilung der Genehmigung ist gemäß § 6 Abs. 5 
BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

 
Der Beschluss dokumentiert den Willen der Gemeinde und die Zustimmung zur Planung. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
keine 
Anlage/n 

1 2025-11-05 Groß Stieten 2. Änderung FNP Abwägung (öffentlich) 
 

2 2025-11-05 Groß Stieten 2. Änderung FNP Begründung 
Feststellungsbeschluss (öffentlich) 
 

3 2025-11-05 Groß Stieten 2. Änderung FNP Plan Feststellungsbeschluss 
(öffentlich) 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

Gemeinde Groß Stieten 
 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 
 
 

 
 
 

Anlage zum Abwägungs- und Feststellungsbeschluss 
 
 

Bearbeitungsstand 05.11.2025 
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Die Stellungnahmen der Fachdienste werden im Folgenden behandelt. 
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Die Stellungnahmen der Fachdienste werden im Folgenden behandelt. 
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Zu I. 
Die Angabe wird bestätigt und zur Kenntnis genommen. 
 
Zu II.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise bestehen. 
 
Zu III. 
Der Hinweis zur Farbdarstellung wird im Plan berücksichtigt. 
 
Eine Unterscheidung in der Planzeichenerklärung zwischen bisheriger Dar-
stellung und 2. Änderung erfolgt nicht, die eindeutige Nachvollziehbarkeit 
ist durch die Darstellung sowie die Beschriftung in der Planzeichnung ge-
geben. 
Der Empfehlung zur Zweckbestimmung des Sonstigen Sondergebietes im 
Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 7 wird gefolgt. Dementsprechend wird 
auch im Rahmen der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes die Zweck-
bestimmung mit „Tierhaltung mit Wohnen und Beherbergung“ aufgenom-
men. Die Berücksichtigung erfolgt im Plan und in der Begründung. 
 
Zu IV.  
Der Hinweis wird beachtet. Die Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen wird 
zur Genehmigung des Flächennutzungsplanes vorgelegt. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des vorbeugenden Brand-
schutzes keine Stellungnahme vorgebracht wird. 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass hinsichtlich der Belange der unteren 
Denkmalschutzbehörde keine Änderungen vorzunehmen sind. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der unteren Bauaufsichts-
behörde keine Stellungnahme vorgebracht wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme der unteren Wasserbehörde zum Bebauungsplan Nr. 7 
wird nachfolgend eingefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Planung keine Belange der un-
teren Immissionsschutzbehörde entgegenstehen.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht keine weiteren Hinweise oder Anregungen bestehen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine bodenschutz- und abfallrecht-
lichen Bedenken bestehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Planung keine Belange der un-
teren Naturschutzbehörde entgegenstehen.  
 
 
 
Zu 1. Die Hinweise werden auf der Ebene des Bebauungsplanes behan-
delt. 
 
Zu 2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Artenschutzbelange auf 
der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung geregelt werden. Für die vor-
liegende Flächennutzungsplanänderung ergibt sich damit kein weiteres Er-
fordernis. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass hinsichtlich naturschutzrechtlicher 
Belange keine weiteren Betroffenheiten bestehen. 
 
Die Hinweise zu den Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der unteren Straßenver-
kehrsbehörde keine Stellungnahme vorgebracht wird. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Straßenaufsichtsbe-
hörde keine Einwände bestehen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Straßen und Anlagen in der 
Trägerschaft des Landkreises betroffen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden auf Ebene des Flächennutzungsplanes zur Kenntnis 
genommen. Diese sind Bestandteil der Begründung und im Baugenehmi-
gungsverfahren zu beachten.  
 

 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Abfallwirtschaftsbetrie-
bes keine Stellungnahme vorgebracht wird. 
 
Die Stellungnahme des FD Kataster und Vermessung ist nachfolgend ein-
gefügt. 
  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Öffentlichkeit              Abwägung der Gemeinde Groß Stieten 
 

 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde hat den anliegenden Übersichtsplan geprüft. Die vorhande-
nen Aufnahme- und Sicherungspunkte liegen „An der Wirtschaftsstraße“ 
und „An der Chaussee“ (B106) und berühren nicht das Plangebiet. Hin-
weise zu den Aufnahme- und Sicherungspunkten sind in der Begründung 
enthalten und grundsätzlich zu beachten. Für die vorliegende Flächennut-
zungsplanänderung ergibt sich kein weiteres Erfordernis. 
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Die vorhandenen Aufnahme- und Sicherungspunkte liegen „An der Wirt-
schaftsstraße“ und „An der Chaussee“ (B106) und berühren nicht das Plan-
gebiet. 
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Stellungnahme zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 7 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung erfolgt eine abschließende 
Behandlung.  
 
Die vorgelegten Unterlagen des Bebauungsplanes Nr. 7 wurden seitens 
der unteren Wasserbehörde als Antrag auf Ausnahmegenehmigung ge-
wertet.  
Mit wasserrechtlichem Bescheid vom 03.11.2025 wurde gemäß § 52 Abs. 
1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und der Wasserschutzgebietsver-
ordnung (WSGVO) Dorf Mecklenburg die Befreiung von den Verboten und 
Nutzungsbeschränkungen der Festlegungen der Anlage 3 Ziffer 6.2 
WSGVO Dorf Mecklenburg für die Ausweisung des B-Plan Nr. 7 der Ge-
meinde Groß Stieten erteilt.  
Darin wird ausgeführt: „Mit der Befreiung soll im Rahmen der Bauleitpla-
nung die Voraussetzung für die Errichtung des Gewerbestandortes ge-
schaffen werden. […]  
Gemäß der Wasserschutzgebietsverordnung Dorf Mecklenburg ist es im 
ausgewiesenen Gewerbegebiet ausdrücklich untersagt, industrielle sowie 
produzierende Gewerbeeinrichtungen anzusiedeln. Diese Regelung dient 
dem Schutz der Wasserressourcen und soll verhindern, dass durch indust-
rielle Fertigungsprozesse oder die Herstellung von Produkten schädliche 
Emissionen oder Stoffe in den Boden oder das Grundwasser gelangen, die 
die öffentliche Wasserversorgung beeinträchtigen könnten.“ 
 
Der Ausweisung von gewerblichen Bauflächen im Rahmen der 2. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes stehen somit keine wasserrechtlichen 
Belange entgegen. 
 
Die Begründung zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wird diesbe-
züglich ergänzt.   
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Alle nachfolgenden Hinweise und Ausführungen zur Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasserbeseitigung/-bewirtschaf-
tung werden im Rahmen des Bebauungsplanes bzw. der Erschließungs-
planung behandelt.  
Die technische Erschließung des Plangebietes kann grundsätzlich durch 
vorhandene und neu herzustellende Anlagen gesichert werden. 
  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Öffentlichkeit              Abwägung der Gemeinde Groß Stieten 
 

 12 

 

 
Alle nachfolgenden Hinweise und Ausführungen zur Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasserbeseitigung/-bewirtschaf-
tung werden im Rahmen des Bebauungsplanes bzw. der Erschließungs-
planung behandelt.  
Die technische Erschließung des Plangebietes kann grundsätzlich durch 
vorhandene und neu herzustellende Anlagen gesichert werden. 
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Alle nachfolgenden Hinweise und Ausführungen zur Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasserbeseitigung/-bewirtschaf-
tung werden im Rahmen des Bebauungsplanes bzw. der Erschließungs-
planung behandelt.  
Die technische Erschließung des Plangebietes kann grundsätzlich durch 
vorhandene und neu herzustellende Anlagen gesichert werden. 
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Die Ausführungen zum Gewässerschutz und Starkregenvorsorge werden 
im Rahmen des Bebauungsplanes bzw. der Erschließungsplanung behan-
delt. 
 
  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Öffentlichkeit              Abwägung der Gemeinde Groß Stieten 
 

 15 

 
 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise auf die Rechtsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Zu 1.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus landwirtschaftlicher Sicht keine 
weiteren Bedenken und Anregungen geäußert werden. 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass landwirtschaftliche Belange ggf. le-
diglich durch die Umsetzung von externen Ausgleichsmaßnahmen berührt 
werden. Die Bestimmung von externen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt im 
Rahmen des Bebauungsplanes. 
 
Zu 2.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich das Plangebiet in keinem Ver-
fahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet und daher 
keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 
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Zu 3.1 Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzrechtliche Be-
lange, die durch das StALU zu vertreten sind, nicht betroffen sind. Die un-
tere Naturschutzbehörde des Landkreises wurde am Aufstellungsverfahren 
beteiligt. 
 
Zu 3.2 Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine wasserwirtschaftlichen 
Bedenken bestehen. 
 
 
Zu 3.3 Die untere Abfallbehörde des Landkreises wurde beteiligt, es sind 
keine Altlastverdachtsflächen für das Plangebiet im Altlastenkataster ein-
getragen. 
 
Die Hinweise zum Umgang beim Auffinden von schädlichen Bodenverän-
derung wird in den Planunterlagen ergänzt. 
 
 
 
 
Zu 4.  
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich in der immissionsschutz-/ab-
fallrelevanten Umgebung des Plangebietes Anlagen befinden, die nach 
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt sind und sich 
in Betrieb befinden. Diese Anlagen genießen Bestandschutz und sind bei 
allen Planungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 
Bestehende Wohnnutzungen liegen in etwa gleicher bzw. geringerer Ent-
fernung zu diesen Anlagen. Die Gemeinde geht daher davon aus, dass 
keine unzulässigen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
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Die Gemeinde Groß Stieten nimmt die Beurteilungsgrundlagen zur Kennt-
nis. 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Groß Stieten nimmt die Ausführungen unter dem Punkt 
„Vorgelegte Unterlagen und Planungsziele“ zur Kenntnis und bestätigt 
diese. 
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Die Gemeine nimmt die Ausführungen zur bereits vorliegenden landespla-
nerischen Stellungnahme zur Kenntnis. 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen, eine Auseinanderset-
zung mit dem städtebaulichen Entwicklungsabsichten ist erfolgt. Diese ist 
bereits Bestandteil der Begründung. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeine nimmt die Ausführungen zum kommunalen Entwicklungsrah-
men zur Kenntnis und ergänzt die Begründung zu diesem Sachverhalt. 
 
 
 
Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen und auf Ebene des 
Bebauungsplanes geprüft. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass das Vorhaben mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung vereinbar ist. Die Begründung wird er-
gänzt. 
 
Die Ausführungen unter „Abschließende Hinweise“ werden berücksichtigt. 
Die wirksame Fassung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Begründung wird dem Amt für Raumordnung und Landesplanung übermit-
telt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Straßenbauamtes 
Schwerin keine verkehrlichen, straßenbaulichen und straßenrechtlichen 
Bedenken bestehen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die 2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Gemeinde Groß Stieten keine bergbaulichen Belange be-
rührt und aus Sicht der vom Bergamt zu wahrenden Belange keine Ein-
wände oder Anregungen vorgebracht werden. 
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Die Stellungnahme zum Vorentwurf ist nachfolgend eingefügt. 
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Die Ausführungen zu den Planungszielen werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Verbote und Nutzungsbeschränkungen gemäß der Wasserschutzge-
bietsverordnung sind grundsätzlich zu beachten. Die Lage innerhalb der 
Trinkwasserschutzzone III B wird berücksichtigt. Die Verbote und Nut-
zungsbeschränkungen gemäß der Wasserschutzgebietsverordnung sind 
grundsätzlich zu beachten. 
Mit wasserrechtlichem Bescheid vom 03.11.2025 wurde gemäß § 52 Abs. 
1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und der Wasserschutzgebietsver-
ordnung (WSGVO) Dorf Mecklenburg die Befreiung von den Verboten und 
Nutzungsbeschränkungen der Festlegungen der Anlage 3 Ziffer 6.2 
WSGVO Dorf Mecklenburg für die Ausweisung des B-Plan Nr. 7 der Ge-
meinde Groß Stieten erteilt.  
Darin wird ausgeführt: „Mit der Befreiung soll im Rahmen der Bauleitpla-
nung die Voraussetzung für die Errichtung des Gewerbestandortes ge-
schaffen werden. […]  
Gemäß der Wasserschutzgebietsverordnung Dorf Mecklenburg ist es im 
ausgewiesenen Gewerbegebiet ausdrücklich untersagt, industrielle sowie 
produzierende Gewerbeeinrichtungen anzusiedeln. Diese Regelung dient 
dem Schutz der Wasserressourcen und soll verhindern, dass durch indust-
rielle Fertigungsprozesse oder die Herstellung von Produkten schädliche 
Emissionen oder Stoffe in den Boden oder das Grundwasser gelangen, die 
die öffentliche Wasserversorgung beeinträchtigen könnten.“ 
 
Die Hinweise zu den Anschlussmöglichkeiten an das Trinkwassernetz wer-
den auf Ebene des Flächennutzungsplanes zur Kenntnis genommen und 
sind im Rahmen des Bebauungsplanes bzw. der weiterführenden Erschlie-
ßungsplanung zu berücksichtigen. 
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Die Hinweise zur Bereitstellung von Trinkwasser zu Löschwasserzwecken 
und zur Schmutzwasserentsorgung werden auf Ebene des Flächennut-
zungsplanes zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen des Bebau-
ungsplanes bzw. der weiterführenden Erschließungsplanung zu berück-
sichtigen. 
Zur Sicherung der Löschwasserversorgung stehen zwei Vertragshydranten 
zur Verfügung. Die Hydraten liegen innerhalb des erforderliche Radius von 
300 m zum Plangebiet. Der Löschwasserbedarf für den Grundschutz ist 
damit sichergestellt. 
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Die Berücksichtigung des Anlagenbestandes erfolgt im Bebauungsplan 
bzw. im Rahmen der weiterführenden Erschließungsplanung. 
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Die Gemeinde nimmt die Hinweise zum vorhandenen Anlagenbestand auf 
der Ebene des Flächennutzungsplanes zur Kenntnis. Diese sind im Rah-
men des Bebauungsplanes Nr. 7 bzw. der weiterführenden Erschließungs-
planung zu behandeln bzw. zu beachten. 
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Die Berücksichtigung des Anlagenbestandes erfolgt im Bebauungsplan 
bzw. im Rahmen der weiterführenden Erschließungsplanung. 
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Teil 1 - Begründung 
 

1. Einleitung 
 
1.1 Planungsanlass und Planungsziele 

 
Die vorliegende 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Groß Stieten 
wird im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 „An der Wirt-
schaftsstraße“ notwendig. 
 
Zielsetzung ist die Schaffung einer gemischten Nutzung nördlich der Wirtschaftsstraße 
und östlich der B 106 (An der Chaussee) auf der Fläche der ehemaligen und weitge-
hend brach gefallenen Wohnungsgärten. 
 
Den flächenmäßig größten Anteil an den geplanten Nutzungen nehmen ein Sonder-
gebiet für die Tierhaltung mit Wohnen und Beherbergung sowie umfangreiche Grün-
flächen ein. Im nordöstlichen Bereich wird zusätzlich eine Wohnbaufläche und im west-
lichen Bereich eine kleine gewerbliche Baufläche ausgewiesen. Für das Sondergebiet 
sind folgende Nutzungen vorgesehen:  
- Wohngebäude, Beherbergungseinrichtungen und Nebenanlagen für die Betrei-

ber der Tierhaltung, 
- Gebäude und Anlagen, die der gewerblichen und nicht gewerblichen Tierhal-

tung dienen, 
- Hundeübungs- und Reitplatz. 

 
Insgesamt entspricht die kleinräumige Nutzungsmischung mit Tierhaltung den ortsty-
pischen dörflichen Strukturen. Die Gemeinde wirkt durch die Planung der Entstehung 
eines städtebaulichen Missstandes entgegen. Diese können überall dort entstehen, 
wo nach der Aufgabe der Nutzungen von Flächen und Gebäude keine Nachnutzungen 
erfolgen.  
 
1.2 Plangrundlagen und Planverfahren 

 
Die Gemeinde Groß Stieten 
verfügt über einen seit 2001 
wirksamen Flächennutzungs-
plan.  
Die Aufstellung der 2. Ände-
rung des Flächennutzungspla-
nes erfolgt nach § 8 
Abs. 3 BauGB parallel zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes 
Nr. 7 „An der Wirtschafts-
straße“. 

 

 
 
Auszug aus dem Flächennutzungs-
plan von 2001 mit Kennzeichnung 
des Geltungsbereiches der 2. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes 
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Die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Stieten hat am 21.06.2023 den Aufstel-
lungsbeschluss zur 2. Änderung des Flächennutzungsplanes gefasst. Mit dem Vorent-
wurf, der in der Gemeindevertretung am 09.10.2024 gebilligt wurde, wurde die frühzei-
tige Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung im Zeitraum November/Dezember 2024 
durchgeführt. 
Aus dieser Beteiligung mit dem Vorentwurf vom 15.08.2024 ergaben sich folgende 
Ergänzungen für den Entwurf: 
 

- Aufnahme von Hinweisen zur Lage innerhalb der Trinkwasserschutzzone, 
- Auseinandersetzung mit den Belangen der Raumordnung und Landesplanung. 

 
Mit dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 7, der in der Sitzung der Gemeindevertre-
tung am 23.04.2025 gebilligt wurde, erfolgte im Zeitraum Ende Mai bis Anfang 
Juli 2025 die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Folgende Hinweise der Behör-
den wurden in die Planung aufgenommen: 
 

- Aus landesplanerischer Sicht wurde mitgeteilt, dass das Vorhaben mit den Zie-
len und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist.  

- Die Zweckbestimmung für das Sondergebiet wird von „Tierhaltung“ konkretisiert 
in „Tierhaltung mit Wohnen und Beherbergung“. 

- Wasserrechtliche Belange aufgrund der Lage innerhalb der Trinkwasserschutz-
zone IIIB stehen der Ausweisung der gewerblichen Bauflächen nicht entgegen. 
Mit dem wasserrechtlichen Bescheid wurde die Befreiung von Verboten und 
Nutzungsbeschränkungen der Festlegungen der Anlage 3 Ziffer 6.2 der Was-
serschutzgebietsverordnung (WSGVO) Dorf Mecklenburg für die Ausweisung 
des Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Groß Stieten erteilt. 
 

Von Seiten der Öffentlichkeit sowie der Nachbargemeinden wurden keine Stellung-
nahmen abgegeben. 
 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der 2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes sind: 
 

- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), 

- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176), 

- die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I 
S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1802), 

 

sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die in der Planung genannten Gesetze, Normen und Richtlinien können im Bauamt 
des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Am Wehberg 17, 23972 Dorf Mecklenburg 
während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Als Plangrundlagen werden die digitale topographische Karte im Maßstab M 1:10 000 
des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, Juni 2024, sowie 
der wirksame Flächennutzungsplan von 2001 der Gemeinde Groß Stieten verwendet. 
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Die verwendeten Planzeichen und die Erläuterungen orientieren sich am wirksamen 
Flächennutzungsplan. Sämtliche Planungsinhalte und Erläuterungen der nicht von der 
2. Änderung betroffenen Teile des wirksamen Flächennutzungsplanes gelten unein-
geschränkt weiterhin fort. 
 
1.3 Planungsvorgaben und Hinweise 

 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung anzupassen. Die allgemeinen Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfor-
dernisse der Raumordnung werden für das Land Mecklenburg-Vorpommern durch das 
Landesplanungsgesetz (LPlG) vom 20. Mai 2011 und das Landesraumentwicklungs-
programm formuliert. 
Die Fortschreibung des Landesraumentwicklungsprogramms Mecklenburg-Vorpom-
mern (LREP) vom 30. Mai 2005 wurde mit Landesverordnung vom 27. Mai 2016 in 
Kraft gesetzt.  
Die konkreteren Entwicklungsziele und Rahmenbedingungen für das Gemeindegebiet 
Groß Stieten sind im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg 
(RREP WM) aus dem Jahr 2011 verankert. Seit Mai 2024 gilt die Teilfortschreibung 
(TF SE) für die Kapitel 4.1 „Siedlungsentwicklung“ und 4.2 „Wohnbauflächenentwick-
lung“. 
 
Die Gemeinde Groß Stieten liegt ca. 7 km südlich von Wismar im strukturschwachen 
ländlichen Raum. In diesen Räumen sollen die vorhandenen Entwicklungspotenziale 
gestärkt und der Gesamtraum so stabilisiert werden, dass sich ein attraktiver Lebens-
raum für die hier lebende Bevölkerung bietet (vgl. Programmsatz 3.1.1 (5) RREP WM). 
 
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine Fläche, die innerhalb der Ortslage liegt, 
planungsrechtlich allerdings aufgrund der ursprünglichen Nutzung als Kleingartenan-
lage zum Außenbereich zählt. 
 
Gemäß den Programmsätzen 4.1 (5) Z LEP M-V und 4.1 (5) Z TF SE ist der Sied-
lungsflächenbedarf vorrangig innerhalb der bebauten Ortslagen durch Nutzung er-
schlossener Standortreserven sowie durch Neugestaltung und Verdichtung abzude-
cken. Außerhalb der bebauten Ortslagen sollen Bauflächen nur dann ausgewiesen 
werden, wenn nachweislich die innerörtlichen Baulandreserven ausgeschöpft sind, ein 
Flächenzugriff nicht möglich ist oder besondere Standortanforderungen dies rechtfer-
tigen. Sofern dies nachweislich nicht umsetzbar ist, hat die Ausweisung neuer Sied-
lungsflächen in Anbindung an die Ortslage zu erfolgen.  
Die Flächen der ehemaligen Wohnungsgärten sind planungsrechtlich zwar formell 
dem Außenbereich nach § 35 zuzuordnen. Städtebaulich liegen diese jedoch inner-
halb der Ortslage in Anbindung an das Straßen- und Versorgungsnetz und sind sied-
lungsstrukturell durch die Nutzung als Kleingartenanlage vorgeprägt. 
Es werden keine landwirtschaftlich genutzten Flächen in Anspruch genommen. Ein, 
wenn auch mittelbarer Anschluss an die freie Landschaft besteht ausschließlich in 
westlicher Richtung. Als trennendes Element ist hier allerdings die Bundesstraße 
B 106 vorhanden. In den übrigen angrenzenden Bereich sind bereits baulich genutzte 
Flächen vorhanden.  
Um der Entstehung eines städtebaulichen Missstandes nach Aufgabe der Kleingärten 
vorzubeugen, soll das Areal nunmehr mit einer gemischten Nutzung entsprechend 
dem dörflichen Charakter nachgenutzt werden. Vor diesem Hintergrund ist die Planung 
mit dem o.g. Programmsatz zur Innen- vor Außenentwicklung vereinbar. 
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In Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion ist die Ausweisung neuer Wohnbauflä-
chen grundsätzlich auf den kommunalen Entwicklungsrahmen zu beschränken (vgl. 
Programmsatz 4.2 (5) Z TF SE).  
 
Innerhalb des kommunalen Entwicklungsrahmens ist eine Wohnbauflächenentwick-
lung in einem Umfang von bis zu 0,6 Hektar (netto) je 500 Einwohner (TF SE), bezogen 
auf den Einwohnerbestand vom 31.12.2022, vorgesehen. Zusätzlich ist die Entwick-
lung des Innenbereichs möglich. 
 
Die Gemeinde Groß Stieten hat 640 Einwohner (Stand 31.12.2022). Es kann von ei-
nem kommunalen Entwicklungsrahmen von 0,8 ha für eine Planungszeitraum von 
etwa 10 Jahren ausgegangen werden. Das im Bebauungsplan festgesetzte allge-
meine Wohngebiet nach § 4 BauNVO umfasst eine Fläche von rund 0,24 ha und fügt 
sich grundsätzlich in den zur Verfügung stehenden kommunalen Entwicklungsrahmen 
ein. Die Wohnbauentwicklungsfläche ist dem Außenbereich zu zuordnen und daher 
auf den kommunalen Entwicklungsrahmen anzurechnen (vgl. Abb. 1 zu Programmsatz 
4.2 (5) TF SE). 
 
Im Sinne einer geordneten und nachhaltigen Siedlungsentwicklung sollen in den Ge-
meinden die Potenziale in rechtskräftigen Bebauungsplänen vorrangig vor der Aus-
weisung neuer Wohnbauflächen genutzt werden. Gemäß Programmsatz 4.2 (5) TF SE 
sind Wohnbauflächen in rechtskräftigen Bebauungsplänen, die vor dem 31.08.2011 
bekanntgemacht wurden und noch nicht erschlossen und bebaut worden sind, auf den 
kommunalen Entwicklungsrahmen anzurechnen.  
 
Die Gemeinde Groß Stieten hat sich mit den vorhandenen Kapazitäten auseinander-
gesetzt. Mit den Bebauungsplänen Nr. 1 (rechtskräftig seit März 1998) und Nr. 2 
(rechtskräftig seit März 1999) wurden Flächen im Osten der Ortslage für eine Wohn-
bebauung planungsrechtlich vorbereitet. Auf potentielle Grundstücke an der Straße 
„Am Hof“ (südlicher Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 2) besteht für die Gemeinde 
aufgrund der Eigentumsverhältnisse kein Zugriff. Es wird daher für beide Bebauungs-
pläne Nr. 1 und Nr. 2 insgesamt von etwa 75 möglichen Grundstücken ausgegangen. 
Die Erschließung ist abgeschlossen. Aus den bei der Gemeinde eingereichten Geneh-
migungsfreistellungen und Informationen des Erschließungsträgers ist ableitbar, dass 
48 Grundstücke verkauft wurden. Das bedeutet, dass 64 % der Flächen bereits bebaut 
sind bzw. eine Bebauung vorgesehen ist. Ein Bedarf an Wohngrundstücken ist daraus 
ableitbar und die Gemeinde hält an den Bebauungsplänen fest. 
Gemäß den obigen Ausführungen, sind die Bebauungspläne Nr. 1 und Nr. 2 nicht auf 
den Entwicklungsrahmen anzurechnen, da die Gebiete erschlossen und teilweise be-
reits bebaut sind. 
Daher sollen trotz der Potentiale (27 Grundstücke) mit dem Bebauungsplan Nr. 7 Mög-
lichkeiten für eine Wohnnutzung, allerdings nur für etwa vier Wohneinheiten, auch zur 
städtebaulichen Aufwertung im inneren Ortsbereich planungsrechtlich vorbereitet wer-
den. 
Der zur Verfügung stehende Entwicklungsrahmen der Gemeinde von 0,8 ha reduziert 
sich somit lediglich um das im Bebauungsplan Nr. 7 festgesetzte Wohngebiet (ca. 0,24 
ha). Es verbleibt ein Entwicklungsrahmen von 0,56 ha. 
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung hat in seiner Stellungnahme zum Ent-
wurf vom 30.06.2025 mitgeteilt, dass das Vorhaben mit den Zielen und Grundsätzen 
der Raumordnung und Landesplanung vereinbar ist. 
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Sowohl bei neuen Siedlungsvorhaben als auch beim vorhandenen Siedlungsbestand 
sollen Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Erzeugung regenerativer Energie 
umgesetzt werden (vgl. Programmsatz 4.1 (8) TF SE). 
 
 
2. Inhalt der Flächennutzungsplanänderung 
 
Der Änderungsbereich des Flächennutzungsplanes umfasst eine Flächen von etwa 
1,5 ha und bezieht sich im Wesentlichen auf den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 7 
„An der Wirtschaftsstraße“. 
 

 
Luftbild mit Lage des Änderungsbereiches des Flächennutzungsplanes (© GeoBasis DE/M-V 2022) 

 
Bisherige Flächennutzung im Geltungsbereich 
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan sind im Geltungsbereich überwiegend Grünflä-
chen mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“ gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB 
ausgewiesen. Ein sehr geringer Teil ist als gemischte Baufläche gemäß § 1 Abs. 1 
Nr. 2 BauNVO dargestellt. 
 
Ziele der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes im Geltungsbereich 
 
Das Planungsziel der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Nachnutzung 
einer nahezu aufgegebenen Kleingartenanlage. Wie schon erörtert, soll auf dem 
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Standort eine kleinräumig gemischte Nutzung mit einem dörflichen Charakter entste-
hen.  
 
Den flächenmäßig größten Anteil an den geplanten Nutzungen nehmen ein Sonder-
gebiet für die „Tierhaltung mit Wohnen und Beherbergung“ gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 12 
BauNVO sowie umfangreiche Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Siedlungsgrün“ 
gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 15 BauGB ein. Die Grünflächen sollen unter Einbeziehung des 
bestehenden Gehölzbestandes der ehemaligen Kleingartenanlage zu einer Streuobst-
wiese mit Beweidung entwickelt werden bzw. als Gärten dienen. Die Differenzierung 
der Zweckbestimmung erfolgt im Bebauungsplan.  
 
Für das Sondergebiet sind folgende Nutzungen vorgesehen:  
 

- Wohngebäude, Beherbergungseinrichtungen und Nebenanlagen für die Betrei-
ber der Tierhaltung, 

- Gebäude und Anlagen, die der gewerblichen und nicht gewerblichen Tierhal-
tung dienen, 

- Hundeübungs- und Reitplatz. 
 
Insgesamt entspricht die kleinräumige Nutzungsmischung mit Tierhaltung den ortsty-
pischen städtebaulichen Strukturen. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird 
das Sondergebiet weiter gegliedert. Die Anlagen für die Tierhaltung werden dabei auf 
den südlichen Bereich beschränkt. Beeinträchtigungen der weiter nördlich liegenden 
Wohnnutzung und Beherbergung sollen dadurch ausgeschlossen werden. Weiterhin 
soll durch die Dimensionierung der Flächen und durch die Festsetzungen von zulässi-
gen Grundflächen der Umfang der Tierhaltung eingeschränkt werden. 
 
Im nordöstlichen Bereich wird eine Wohnbaufläche gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO 
im Anschluss an die vorhandene Wohnbebauung ausgewiesen. Auf der ausgewiese-
nen Wohnbaufläche können etwa vier Einfamilienhäuser entstehen. Im westlichen Be-
reich ist eine kleine gewerbliche Baufläche (gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO) ausge-
wiesen, sodass hier eine begrenzte gewerbliche Nutzung an der Bundesstraße ermög-
licht werden soll.  
 
Die Anbauverbotszone von 20 m gemäß § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung berücksichtigt. 
 
Der Änderungsbereich sowie das gesamte Gemeindegebiet von Groß Stieten befin-
den sich in der Trinkwasserschutzzone IIIB der Wasserfassung Dorf Mecklenburg. Ge-
mäß Pkt. 6.2 der Anlage 3 der Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes 
Dorf Mecklenburg ist eine Neuausweisung von Bebauungsplangebieten für Industrie 
und produzierendes Gewerbe unzulässig.  
 
Mit wasserrechtlichem Bescheid vom 03.11.2025 wurde gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und der Wasserschutzgebietsverordnung (WSGVO) 
Dorf Mecklenburg die Befreiung von den Verboten und Nutzungsbeschränkungen der 
Festlegungen der Anlage 3 Ziffer 6.2 WSGVO Dorf Mecklenburg für die Ausweisung 
des B-Plan Nr. 7 der Gemeinde Groß Stieten erteilt.  
Darin wird ausgeführt: „Mit der Befreiung soll im Rahmen der Bauleitplanung die Vo-
raussetzung für die Errichtung des Gewerbestandortes geschaffen werden. […]  
Gemäß der Wasserschutzgebietsverordnung Dorf Mecklenburg ist es im ausgewiese-
nen Gewerbegebiet ausdrücklich untersagt, industrielle sowie produzierende Gewer-
beeinrichtungen anzusiedeln. Diese Regelung dient dem Schutz der 
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Wasserressourcen und soll verhindern, dass durch industrielle Fertigungsprozesse 
oder die Herstellung von Produkten schädliche Emissionen oder Stoffe in den Boden 
oder das Grundwasser gelangen, die die öffentliche Wasserversorgung beeinträchti-
gen könnten.“ 
Der Ausweisung von gewerblichen Bauflächen im Rahmen der 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes stehen somit keine wasserrechtlichen Belange entgegen. 
 
Flächenbilanz 
 
Für den Geltungsbereich der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit einer Größe 
von rund 1,5 ha ergibt sich folgende Flächenverteilung: 
 
Tabelle: Flächenbilanz 

Bisherige Flächennutzungsplanung  2. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Grünfläche  
„Dauerkleingärten“ 

ca. 14.500 m² 
Sondergebiet  
„Tierhaltung mit Wohnen 
und Beherbergung“ 

ca. 5.110 m² 

gemischte Baufläche ca. 400 m² 
Grünfläche  
„Siedlungsgrün“ 

ca. 5.010 m² 

  Wohnbaufläche ca. 2.370 m² 

  gewerbliche Baufläche ca. 2.410 m² 

 
 
3. Erschließung 
 
Die verkehrliche Erschließung ist gesichert und erfolgt, auch für die gewerbliche Bau-
fläche, über die Wirtschaftsstraße. 
 
Auch die Medienerschließung ist grundsätzlich gesichert. Die Ver- und Entsorgungs-
leitungen befinden sich in der Wirtschaftsstraße bzw. werden nordöstlich des Plange-
bietes neu hergestellt. Die Planung der technischen Ausprägung erfolgt im Rahmen 
der Bebauungsplanung bzw. der Vorhabenplanung. 
 
 
4. Immissionen 
 
Aufgabe von Bauleitplanungen im Hinblick auf den Immissionsschutz ist es, die Frage 
nach den auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen und die vom Plangebiet aus-
gehenden Emissionen zu beantworten und dafür zu sorgen, dass die Anforderungen 
an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse beachtet werden. 
 
Mögliche Immissionen, die durch Verkehr auf der Bundesstraße B 106 (An der Chaus-
see) entstehen, wurden im Rahmen einer Schalltechnischen Betrachtung zum Bebau-
ungsplan geprüft. Erforderliche, passive Lärmschutzmaßnahmen werden auf Ebene 
des Bebauungsplanes festgesetzt. 
Der geringe Umfang der derzeit vorgesehenen Tierhaltung macht nach Einschätzung 
der unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg eine 
gutachterliche Beurteilung hinsichtlich des Geruchs im Rahmen der Bauleitplanung 
nicht erforderlich. Ggf. erforderliche Maßnahmen hinsichtlich der Staubentwicklung 
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durch den geplanten Hundeübungs- und Reitplatz lassen sich im Rahmen der Bauge-
nehmigung bestimmen. Gleiches gilt für notwendige Maßnahmen zur Sicherung der 
Einhaltung der Lärmrichtwerte am WA-Gebiet. Entscheidend ist die Sicherung der 
Nachtruhe durch schalltechnisch geschlossene Unterbringung der Tiere. Konkrete Im-
missionsminderungsmaßnahmen werden im Baugenehmigungsverfahren beauflagt. 
 
In der immissionsschutz-/abfallrelevanten Umgebung des Plangebietes befinden sich 
Anlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt sind 
und sich in Betrieb befinden: Schießstand, Hammermühle, Anlagen zum Halten von 
Geflügel und Schweinemast-/-zuchtanlage Losten. Diese Anlagen genießen Bestand-
schutz. Bestehende Wohnnutzungen liegen in etwa gleicher bzw. geringerer Entfer-
nung zu diesen Anlagen. Die Gemeinde geht daher davon aus, dass keine unzulässi-
gen Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
 
 
5. Sonstiges 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind von den geplanten Maßnahmen keine Bau-
denkmale sowie Bodendenkmale betroffen.  
Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen ent-
deckt werden. Wer während der Baumaßnahmen Sachen, Sachgesamtheiten oder 
Teile von Sachen (Funde) entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass an ihrer Erhal-
tung gemäß § 2 Abs. 1 des Denkmalschutzgesetztes (DSchG M-V) ein öffentliches 
Interesse besteht, hat dies unverzüglich bei der unteren Denkmalschutzbehörde an-
zuzeigen (vgl. § 11 DSchG M-V). Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Eintreffen 
von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege für 
die fachgerechte Untersuchung in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Verpflich-
tung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 
Das Plangebiet ist als nicht kampfmittelbelastet bekannt. Es ist jedoch nicht auszu-
schließen, dass bei Tiefbaumaßnahmen Munitionsfunde auftreten können. Aus die-
sem Grunde sind Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten 
bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden 
werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren 
Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst zu benachrichtigen. 
Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen. 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine schädlichen Bodenver-
änderungen, altlastverdächtigen Flächen bzw. Altlasten bekannt. Werden bei Bauar-
beiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes (unnatürlicher 
Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, Altab-
lagerungen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gemäß § 4 Abs. 3 Bundes-Bo-
denschutzgesetz (BBodSchG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bo-
denaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht bei der unteren Abfallbehörde des 
Landkreises Nordwestmecklenburg wird hingewiesen. 
 
Im Bereich der angrenzenden Straßen, An der Chaussee (B 106) sowie An der Wirt-
schaftsstraße, sind Festpunkte des Lagenetzes des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern vorhanden. Bei allen weiterführenden Planungen sind diese zu beachten.  
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Teil 2 – Umweltbericht 
 
1. Einleitung 
 
Nach dem Baugesetzbuch (BauGB) ist für die Änderung bzw. die Aufstellung eines 
Flächennutzungsplanes ein Umweltbericht anzufertigen. Nach § 2a Nr. 2 und 3 BauGB 
sind im Umweltbericht die aufgrund der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 und der 
Anlage zum BauGB ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes darzu-
legen.  
Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Auswirkungen des Vorhabens auf alle Um-
weltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB (Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, Fläche, 
Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter, Mensch und 
seine Gesundheit) mit ihren Wechselwirkungen geprüft und die Ergebnisse im Um-
weltbericht dargestellt.  
Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich er-
heblichen Umweltauswirkungen, d.h. der Umweltprüfung, werden gemäß § 2 
Abs. 4 BauGB von der Gemeinde festgelegt. Die Umweltprüfung bezieht sich auf das, 
was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden 
sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad der Änderung des Flächennutzungsplanes in 
angemessener Weise verlangt werden kann. 
 
Neben der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswir-
kungen von beabsichtigten Neuausweisungen umfasst die Umweltprüfung auch die 
Berücksichtigung anderweitiger Planungsmöglichkeiten sowie die Bestimmung erfor-
derlicher Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachtei-
ligen Auswirkungen sowie zu deren Überwachung. 
 
Eine Behandlung der o.g. umweltrelevanten Belange erfolgt auf der Ebene der ver-
bindlichen Bauleitplanung. Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Pa-
rallelverfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Groß Stieten 
(§ 8 Abs. 3 BauGB). Im Rahmen des gleichzeitig durchgeführten Bebauungsplanver-
fahrens erfolgt eine vollständige Umweltprüfung. Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB soll die 
Umweltprüfung in diesem Fall auf zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswir-
kungen beschränkt werden. Da diese im Rahmen der 2. Änderung des Flächennut-
zungsplanes nicht festgestellt wurden, kann auf eine eigenständige Umweltprüfung 
verzichtet werden.  
 
Es wird auf den ausführlichen Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 7 „An der Wirt-
schaftsstraße“ verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
Groß Stieten, den        Der Bürgermeister 
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Plangrundlagen:
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Flächennutzungsplan der Gemeinde Groß Stieten

Planverfasser:

Auszug aus der digitalen topographischen Karte, © GeoBasis-DE/M-V 2024

Übersichtsplan

Bisherige Flächennutzungsplanung der Gemeinde Groß Stieten
private Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Dauerkleingärten“, gemischte
Baufläche

2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Groß Stieten
private Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Siedlungsgrün“, gewerbliche Baufläche,
Wohnbaufläche, Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Tierhaltung mit Wohnen und
Beherbergung“

Verfahrensvermerke

1. Der     Aufstellungsbeschluss     der    Gemeindevertretung     wurde     am     21.06.2023     gefasst.
Die     ortsübliche     Bekanntmachung      des     Aufstellungsbeschlusses     ist     am     29.07.2023
im Amtsblatt des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen und zusätzlich im Internet unter 
https://www.amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de erfolgt.

2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist mit Schreiben vom 25.01.2022 und 
29.10.2024 beteiligt worden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB ist in der Zeit vom 05.11.2024 
bis zum 06.12.2024 durch eine öffentliche Auslegung der Planung im Bauamt des Amtes Dorf 
Mecklenburg-Bad Kleinen durchgeführt worden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, sowie die 
Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 1 bzw. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 29.10.2024 
zur Abgabe einer Stellungnahme auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert worden.

4. Die Gemeindevertretung hat am 23.04.2025 den Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungs- 
planes mit Begründung gebilligt und zur Öffentlichkeitsbeteiligung bestimmt.

5. Der Entwurf der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung dazu wurden in der 
Zeit vom 02.06.2025 bis zum 07.07.2025 auf der Internetseite des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad 
Kleinen und im zentralen Bau- und Planungsportal des Landes M-V veröffentlicht. Darüber hinaus 
haben die Unterlagen im Veröffentlichungszeitraum während der Öffnungszeiten im Bauamt des 
Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen öffentlich ausgelegen. Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde 
am 31.05.2025 im Amtsblatt des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen sowie durch 
Veröffentlichung auf der Internetseite des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen und im zentralen 
Bau- und Planungsportal des Landes M-V bekanntgemacht. Die von der Planung berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden gemäß 
§ 4 Abs. 2 bzw. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 26.05.2025 über die Öffentlichkeitsbeteiligung 
informiert und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Groß Stieten, den
(Siegel) Der Bürgermeister

6. Die Gemeindevertretung hat die Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am …………….. geprüft. Das Ergebnis ist 
mitgeteilt worden.

Groß Stieten, den
(Siegel) Der Bürgermeister

7. Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am …………….. von der Gemeindevertretung 
beschlossen. Die Begründung einschließlich Umweltbericht wurde gebilligt.

Groß Stieten, den
(Siegel) Der Bürgermeister

8. Die Genehmigung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde mit Bescheid des Landrates 
des Landkreises Nordwestmecklenburg vom …………….. mit Hinweisen erteilt. Die Hinweise 
wurden beachtet.

Groß Stieten, den
(Siegel) Der Bürgermeister

9. Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wird hiermit ausgefertigt.

Groß Stieten, den
(Siegel) Der Bürgermeister

10.Die Erteilung der Genehmigung der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Stelle, bei 
der der Plan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung auf Dauer während der 
Öffnungszeiten von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten 
ist, ist am …………….. im Amtsblatt des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen sowie im Internet 
bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung (§§ 214 u. 215 BauGB) 
hingewiesen worden. Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes ist am …………….. wirksam 
geworden

Groß Stieten, den
(Siegel) Der Bürgermeister
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